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Frequently Asked Questions Nr. 2: Sportunterricht & Corona-Bedingungen  

 
Worin besteht das 
Infektionsrisiko im 
Sportunterricht? 

Die aktuelle Situation zeigt, dass immer wieder Viruseinträge in 
Schulen stattfinden, es jedoch selten zu 
Infektionsübertragungen kommt. Wenn Übertragungen 
festgestellt werden, ist dies in der Regel auf die 
Vernachlässigung von Hygienemaßnahmen zurückzuführen, 
z.B. enge Kontakte und das Nichteinhalten von Abständen 
(auch im Rahmen von Nachbesprechungen oder in 
Umkleidekabinen und Pausen). 
 

Es heißt: „Der 
Sportunterricht nach 
Fachanforderungen ist 
ausgesetzt.“ Was 
bedeutet das? 
 

„Aussetzen“ heißt, dass die reduzierte Themen- und 
Methodenauswahl (aktuelle Beschränkungen) und die ebenfalls 
reduzierte Anzahl einsetzbarer Sportgeräte (z.B. beim 
Unterricht im Freien) wiederholt keine den FA Sport gemäße 
breite Themensetzung im Unterricht ermöglicht.  

Erfolgt eine Benotung 
am Ende des 
Halbjahres? 
 

Nach gegenwärtigem Stand: Ja. Es wird die 
Kompetenzentwicklung, die sich an den begrenzten Themen 
des Sportunterrichts bzw. der Bewegungszeit orientiert, 
bewertet. 
 

Können trotz des 
Verbots der 
Mannschaftssportarten 
die Bälle bzw. 
Materialien dieser 
Sportarten eingesetzt 
werden? 
 

Ja. Es ist zu reinen Übungszwecken z.B. das Werfen, 
Fangen, Passen erlaubt. Es eignet sich z.B. die 
Gassenaufstellung, um den Abstand sicher zu stellen. 
Das Spielen ist verboten und die damit einhergehenden 
üblichen Kontakte sind vollständig zu unterbinden.  

Darf Volleyball 
unterrichtet werden? 
 

Ja. Volleyball ist ein Rückschlagspiel. Unter Einhaltung des 
Mindestabstands können Rückschlagspiele (Tischtennis, 
Badminton…) in bestimmten Varianten Unterrichtsgegenstände 
sein, wenn die Regeln und die Organisationsformen, welche die 
Lehrkräfte vermitteln, durchgehend eingehalten werden. So 
könnte die Vorgabe z.B. beim Volleyball lauten, dass zwei 4er-
Teams mit Abstand zum Netz und mit Abstand im Team nicht 
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gegeneinander, sondern miteinander den Ball möglichst lange 
im Spiel halten.  
 

Wie kann das 
Bewegungsfeld Turnen 
ohne Hilfestellung 
unterrichtet werden? 

Das Turnen ist inhaltlich-methodisch so zu planen und 
durchzuführen, dass Hilfestellung nicht erforderlich ist. Beispiel: 
Angebot eines auf die Lerngruppe zugeschnittenen 
Stationsbetriebs, der das Bewältigen bereits gelernter und 
damit sicher beherrschter Techniken (Unterricht der 
Vorjahre) ermöglicht und dadurch den Lernstand erhält. 
  

Gibt es Ausnahmen, in 
denen Sicherheits- und 
Hilfestellung erlaubt 
sind? 

Im Grundsatz sollen unterrichtliche Situationen geplant und 
durchgeführt werden, die das Sichern und Helfen nicht 
erforderlich machen (s.o.). 
Es gibt lediglich diese wenigen Ausnahmen: 
1. einzelne Sportstunden im Kontext besonders angeleiteter 
Prüfungsleistungen in Gegenwart von Studienleitern des IQSH, 
2. Oberstufenunterricht der Sportprofilkurse. 
Auch hier gilt aber: Ist diese thematische Auswahl dringend 
erforderlich, so ist die Ausnahme nur dann gestattet, wenn die 
Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrkräfte einen MNS bei 
der direkten Interaktion und kurzzeitiger Aufhebung des 
Mindestabstands tragen. 
 

Gibt es bereits 
Änderungen der 
Vorgaben für die 
praktische 
Abiturprüfung der 
Sportprofilkurse im 
Jahr 2021? 
 

Nein. Es gelten weiterhin die Hinweise der Fachaufsicht vom 
06.08.2020 (s.S.2: „Hinweise zur Vermeidung von Infektionen: 
Sportunterricht im Schuljahr 2020/21“). Sollten sich neue 
Entwicklungen ergeben, wird aus dem MBWK heraus 
situationsangepasst neu informiert. 
 
 
 

Was ist mit Kohorten 
übergreifenden 
Wettkämpfen sowie 
Wettbewerben wie 
insbesondere JTFO&P?  
 

Beides ist nicht erlaubt. 
Der Wettbewerb JTFO&P ist gegenwärtig ausgesetzt. Über 
neue Ausschreibungen im Jahr 2021 werden die Schulen 
rechtzeitig informiert. Aktuelle Informationen sind auch der 
Webseite von "Jugend trainiert" zu entnehmen. 

Dürfen die 
Mannschaftssportarten 
oder andere „Nähe-
Spiele“ ersatzweise in 
der Pause oder zu 
anderen Anlässen 
gespielt werden? 
 

Nein. Die Pausenaufsichten müssen diese Situationen 
unterbinden. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 
Fachaufsicht Sport 

 


